
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/2/20 1R234/97k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1998

Norm

EO §54

Rechtssatz

Ist das Exekutionsgericht gleichzeitig Titelgericht, so bedarf es in den Fällen, die nicht im vereinfachten

Bewilligungsverfahren zu erledigen sind, nicht der Vorlage des Exekutionstitels.

Entscheidungstexte

1 R 234/97k

Entscheidungstext LG Krems/Donau 20.02.1998 1 R 234/97k
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